
Jungheinrich AG, Hamburg 
 
Ordentliche Hauptversammlung (in Form einer virtuellen Hauptversammlung) 
am 27. August 2020  

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 121 Absatz 3 Satz 3 Nummer 3 
AktG 

Die Einberufung der Hauptversammlung enthält Angaben zu den Rechten der Aktionäre, 
insbesondere zu den Fristen für die Ausübung dieser Rechte. Die nachfolgenden Angaben 
dienen einer weitergehenden Darstellung dieser Aktionärsrechte, für die durch das COVID-
19-Gesetz teilweise Abweichungen von den Regelungen des AktG vorgesehen wurden. 
 
1. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären 
 
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den antei-
ligen Betrag von € 500.000,00 erreichen (Letzteres entspricht 500.000 Stückaktien), können 
gemäß § 122 Absatz 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt 
und bekanntgemacht werden.  
 
Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des 
Zuganges des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entschei-
dung des Vorstandes über den Antrag halten. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begrün-
dung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 
 
Das Verlangen muss der Gesellschaft schriftlich unter der Adresse 
 

Jungheinrich AG 
Vorstand 

Friedrich-Ebert-Damm 129 
22047 Hamburg 

 
oder in elektronischer Form gemäß § 126a BGB unter der Adresse 
 

E-Mail: hv@jungheinrich.de 
 
mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung, also bis spätestens zum Ablauf des  
 

27. Juli 2020 (24:00 Uhr MESZ), 
 
zugehen. 
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Gegenanträge von Aktionären mit Begründung gegen einen Vorschlag von Vorstand und 
Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 AktG oder Vorschläge 
von Aktionären zur Wahl von Abschlussprüfern gemäß § 127 AktG sind ausschließlich an 
folgende Adresse im Original, per Telefax oder per E-Mail zu übersenden: 
 

Jungheinrich AG 
HV-Stelle 

Friedrich-Ebert-Damm 129 
22047 Hamburg 

Telefax: +49 40 6948-1288 
E-Mail: hv@jungheinrich.de 

 
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die mindestens 14 Tage vor dem Tag 
der Hauptversammlung, also bis spätestens zum Ablauf des  
 

12. August 2020 (24:00 Uhr MESZ), 
 
unter der vorstehend angegebenen Adresse eingehen, werden einschließlich einer etwaigen 
Stellungnahme der Verwaltung allen Aktionären im Internet unter www.jungheinrich.com un-
ter der Rubrik Investor Relations/Hauptversammlung unverzüglich zugänglich gemacht, 
wenn die übrigen Voraussetzungen für eine Pflicht zur Veröffentlichung gemäß § 126 bezie-
hungsweise § 127 AktG erfüllt sind, insbesondere sofern – bei Inhaberaktien – ein Nachweis 
der Aktionärseigenschaft erfolgt. Anderweitig adressierte Gegenanträge von Aktionären blei-
ben unberücksichtigt. 

Die diesem Aktionärsrecht zugrundeliegenden Regelungen des Aktiengesetzes lauten wie 
folgt: 

§ 122 Einberufung auf Verlangen einer Minderheit (Auszug: Absatz 1 und 2) 

(1)     Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile zusammen 
den zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, die Einberufung schriftlich unter An-
gabe des Zwecks und der Gründe verlangen; das Verlangen ist an den Vorstand zu 
richten. Die Satzung kann das Recht, die Einberufung der Hauptversammlung zu ver-
langen, an eine andere Form und an den Besitz eines geringeren Anteils am Grundka-
pital knüpfen. Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Ta-
gen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie 
die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. § 121 Absatz 7 
ist entsprechend anzuwenden. 

(2)    In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil 
des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500 000 Euro erreichen, verlangen, 
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dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem 
neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das 
Verlangen im Sinne des Satzes 1 muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage, bei bör-
sennotierten Gesellschaften mindestens 30 Tage vor der Versammlung zugehen; der 
Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. 

§ 121 Allgemeines (Auszug: Absatz 7) 

(7)    Bei Fristen und Terminen, die von der Versammlung zurückberechnet werden, ist der 
Tag der Versammlung nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von einem Sonntag, einem 
Sonnabend oder einem Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden oder nachfolgen-
den Werktag kommt nicht in Betracht. Die §§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs sind nicht entsprechend anzuwenden. Bei nichtbörsennotierten Gesellschaften 
kann die Satzung eine andere Berechnung der Frist bestimmen. 

§ 70 Berechnung der Aktienbesitzzeit 
 
Ist die Ausübung von Rechten aus der Aktie davon abhängig, dass der Aktionär während 
eines bestimmten Zeitraums Inhaber der Aktie gewesen ist, so steht dem Eigentum ein An-
spruch auf Übereignung gegen ein Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsinstitut oder ein nach 
§ 53 Absatz 1 Satz 1 oder § 53b Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 7 des Gesetzes über das Kre-
ditwesen tätiges Unternehmen gleich. Die Eigentumszeit eines Rechtsvorgängers wird dem 
Aktionär zugerechnet, wenn er die Aktie unentgeltlich, von seinem Treuhänder, als Gesamt-
rechtsnachfolger, bei Auseinandersetzung einer Gemeinschaft oder bei einer Bestandsüber-
tragung nach § 13 des Versicherungsaufsichtsgesetzes oder § 14 des Gesetzes über Baus-
parkassen erworben hat. 
 
Die Regelungen des Aktiengesetzes bestimmen auch, unter welchen Voraussetzungen von 
einem Zugänglichmachen von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen abgesehen werden 
kann; sie lauten wie folgt: 

§ 126 Anträge von Aktionären 

(1) Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und 
einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sind den in § 125 Absatz 1 bis 3 ge-
nannten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu machen, 
wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung der Gesellschaft einen 
Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimm-
ten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die in der Einberufung hierfür mitge-
teilte Adresse übersandt hat. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. Bei börsen-
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notierten Gesellschaften hat das Zugänglichmachen über die Internetseite der Gesell-
schaft zu erfolgen. § 125 Absatz 3 gilt entsprechend. 

(2) Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht zu wer-
den, 

1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde, 

2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der Haupt-
versammlung führen würde, 

3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irreführende 
Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält, 

4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs bereits zu 
einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 zugänglich gemacht worden ist, 

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung in den 
letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der Gesellschaft 
nach § 125 zugänglich gemacht worden ist und in der Hauptversammlung weniger als 
der zwanzigste Teil des vertretenen Grundkapitals für ihn gestimmt hat, 

6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht teilneh-
men und sich nicht vertreten lassen wird, oder 

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen einen von 
ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen. 

Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt 
mehr als 5 000 Zeichen beträgt. 

(3) Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung Gegenan-
träge, so kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begründungen zusammenfas-
sen. 

§ 127 Wahlvorschläge von Aktionären (Auszug: Satz 1 bis 3) 

Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Ab-
schlussprüfern gilt § 126 sinngemäß. Der Wahlvorschlag braucht nicht begründet zu 
werden. Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich zu ma-
chen, wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 Absatz 3 Satz 4 und § 125 
Absatz 1 Satz 5 enthält. 
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§ 124 Bekanntmachung von Ergänzungsverlangen; Vorschläge zur Beschlussfassung 
(Auszug: Absatz 3 Satz 4) 

(3)    Der Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Prüfern hat deren Namen, 
ausgeübten Beruf und Wohnort anzugeben. 

§ 125 Mitteilungen für Aktionäre und Aufsichtsratsmitglieder (Auszug: Absatz 1 Satz 5) 

(1)     Bei börsennotierten Gesellschaften sind einem Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsrats-
mitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Auf-
sichtsräten beizufügen; Angaben zu ihrer Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und aus-
ländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen sollen beigefügt werden. 

 
 
2. Fragemöglichkeit im Wege der elektronischen Kommunikation  
 
Gemäß § 1 Absatz 1 und Absatz 2 COVID-19-Gesetz wird den Aktionären eine Fragemög-
lichkeit im Wege der elektronischen Kommunikation eingeräumt. Der Vorstand der Gesell-
schaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, dass Fragen spätestens zwei 
Tage vor der Versammlung im Wege elektronischer Kommunikation einzureichen sind, um 
einen reibungslosen Ablauf der Hauptversammlung zu ermöglichen.  
 
Dementsprechend werden nur solche Fragen berücksichtigt, die bis spätestens zum Ablauf 
des  
 

25. August 2020 (24:00 Uhr MESZ) 
 
über das passwortgeschützte HV-Aktionärsportal unter 
 

www.jungheinrich.com unter der Rubrik Investor Relations / Hauptversammlung 
 
eingereicht werden. Das passwortgeschützte HV-Aktionärsportal der Gesellschaft einschließ-
lich der Möglichkeit zur Übermittlung von Fragen steht den Aktionären ab dem 6. August 
2020 zur Verfügung. 
 
Die Fragenbeantwortung erfolgt durch den Vorstand in der Hauptversammlung. Dabei ent-
scheidet der Vorstand gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 COVID-19-Gesetz nach pflichtgemäßem, 
freiem Ermessen, welche Fragen er wie beantwortet. 
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3. Erklärung Widerspruch 
 
Aktionäre, die ihr Stimmrecht wie oben erläutert ausgeübt haben, haben abweichend von § 
245 Nr. 1 AktG die Möglichkeit, ohne Erscheinen in der Hauptversammlung Widerspruch 
gegen einen oder mehrere Beschlüsse der Hauptversammlung im Wege der elektronischen 
Kommunikation bei dem beurkundenden Notar zu erklären. Eine gültige Erklärung des Wi-
derspruches setzt voraus, dass der Aktionär oder der Bevollmächtigte den Widerspruch un-
ter Angabe des Beschlusses, gegen den sich der Widerspruch richtet, bis zum Ende der 
Hauptversammlung über das passwortgeschützte HV-Aktionärsportal der Gesellschaft unter 
 

www.jungheinrich.com unter der Rubrik Investor Relations / Hauptversammlung 
 
einreicht. 
 

 
 
 

 


